
folgen, denen man eine „Unterstützung kommu
nistischer Pläne“ unterschieben konnte. Im augenblick
lichen Zeitpunkt genügt aber eine solche Möglichkeit 
nicht mehr zur Ausschaltung bzw. Einschüchterung der 
politischen Gegner der Regierungspolitik. Die Volks
bewegung gegen den Atomtod reicht heute bis in weite 
Kreise des Bürgertums hinein und stellt in zunehmen
dem Maße eine ernsthafte Gefahr für die Durchsetzung 
der Atomrüstungspolitik dar. Je mehr sich die Aden
auer-Regierung vom Volk isoliert, um so größere Mög
lichkeiten benötigt sie zur Einschüchterung, Diffamie
rung und Diskriminierung ihrer Gegner. Sie kann sich 
nicht mehr darauf beschränken, die Gegner der Atom
rüstungspolitik sämtlich als Kommunisten oder Tam- 
kommunisten zu bezeichnen. Eine solche „Abstempe
lung“ verfehlt einmal schon deshalb in zunehmendem 
Maße ihren Zweck, weil die Kommunisten durch ihren 
konsequenten, ehrlichen Kampf für die Volksrechte an 
Ansehen in der Bevölkerung gewinnen. Zum anderen 
würde die Bezeichnung „Kommunist“ für Anhänger 
z. B. der FDP oder solche rechten sozialdemokratischen 
Politiker wie Carlo Schmid — die sich ebenfalls als 
Gegner der Atomrüstungspolitik bezeichnen — der 
Lächerlichkeit preisgegeben sein und auch dadurch 
ihren diffamierenden Zweck verfehlen. Die neue Situ
ation macht es erforderlich, die verschleiernde Hülle 
fallenzulassen und offen auszusprechen, daß die poli
tische Aktivität gegen die verfassungswidrige Politik 
der Adenauer-Regierung bestraft werden soll.

In welchem Maße die Volksbewegung gegen den 
Atomtod und' ihre führenden Repräsentanten bereits 
heute durch die politische Strafjustiz bedroht sind, wird 
deutlich, wenn man die Kritiken der ADJ und des ZR 
denen der Volksbewegung gegen den Atomtod gegen
überstellt. Bereits heute gebrauchen Politiker wie Her
bert Wehner, Frau Prof. Dr. Riemeck oder Kirchenprä
sident Niemöller weitaus schärfere Ausdrücke, als es 
die ADJ oder der ZR jemals taten. So bezeichnete z. B. 
Niemiöller auf einer Kundgebung in Karlsruhe am 
9. Mai 1958 Adenauer und seine Anhänger als „reißende 
Wölfe im Schafspelz“ und verglich sie mit Mördern.

Die o f f e n e  Bedrohung der Kritik an der Bundes
regierung mit strafrechtlicher Verfolgung durch das 
Urteil des BGH gegen Dr. Mertens und Frau Stertzen
bach erfolgt zum gleichen Zeitpunkt, in dem das Bun
deskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet hat, 
in dem erstmalig eine wahrheitsgemäße Bericht
erstattung offen für strafbar erklärt wird. Dieser Gesetz
entwurf, als „Lex Soraya“ bekannt geworden, bezieht 
sich vorerst nur auf wahrheitsgemäße Berichterstattun
gen über „ausländische Staatsoberhäupter“. Wenn aber 
einmal der Graben übersprungen und die Wahrheit für 
strafbar erklärt ist, wo liegt dann die Grenze künftiger 
Gesetze, die — wenn es nach dem Willen der Adenauer- 
Regierung geht — bei dem zu erwartenden weiteren 
Anwachsen des Volks Widerstandes gegen den verderb
lichen Kurs der Atomrüstung nicht lange auf sich war
ten lassen werden.

Ein neuer Anschlag auf das Verteidigungsrecht
Von Rechtsanwalt PAUL MARGA, Mitglied des Rechtsanwaltskollegiums von Groß-Berlin,

und HEINZ MÜLLER, München

Seit dem Erlaß des 1. Strafrechtsänderungsgesetzes 
vom 30. August 1951 (Blitzgesetz), das zur strafrecht
lichen Sicherung der NATO-Politik geschaffen worden 
war, wurde der Begriff der „Staatsgefährdung“ durch 
die politische Sonderstrafjustiz der Bundesrepublik 
verfälscht. Das Eintreten für die Erhaltung des Frie
dens, für die Wiedervereinigung Deutschlands auf 
demokratischer Grundlage und der legale Kampf für 
die Interessen der Arbeiterklasse wurden pönalisiert, 
wobei die Gesinnung des Angeklagten für die Ver
urteilung ausschlaggebend war. In diesen Hexen
prozessen, deren Zahl bereits mehrere Tausend umfaßt, 
haben bürgerliche, sozialdemokratische und kommu- > 
nistische Rechtsanwälte — ungeachtet persönlicher An
feindung und wirtschaftlichen Drucks — auf der 
Grundlage bürgerlich-demokratischer Strafrechts
prinzipien mit Mut und Konsequenz ihre Mandanten 
verteidigt. Das Auftreten dieser Rechtsanwälte gab den 
Verfahren ein größeres Gewicht und machte ihre 
Grundgesetzwidrigkeit vor der Bevölkerung deutlicher.

Die Rechtsanwälte stehen in den Gesinnungsprozes
sen vor großen Schwierigkeiten. Nach ihren anwalt
lichen Pflichten müssen all ihre Bemühungen darauf 
gerichtet sein, das Gericht bei der Findung eines ge
rechten Urteils und gleichzeitig den Beschuldigten in 
der Wahrung seiner Rechte zu unterstützen. Die Ge
sinnungsprozesse wegen Hochverrats, Staatsgefährdung 
u. a. werden mit dem Ziel durchgeführt, Gegner der 
Adenauer-Regierung wegen ihrer verfassungsmäßigen 
politischen Betätigung zu verurteilen. Der Verteidiger 
gerät deshalb in unlösbare Widersprüche zu Staats
anwaltschaft und Gericht, denn ein „gerechtes Urteil“ 
in diesen Verfahren kann nur ein Freispruch des An
geklagten sein. Je wirkungsvoller der Rechtsanwalt 
die Verteidigung auf der Grundlage des Gesetzes 
durchführt, um den Beschuldigten in der Wahrung sei
ner Rechte zu unterstützen, desto mehr trägt er dazu 
bei, die scheindemokratische Fassade der westdeut
schen Sonderstrafjustiz zu zerstören. Als sich z. B. der 
ehemalige Bundesminister Dr. Dr. H e i n e m a n n  
unter den Augen der deutschen und internationalen 
Öffentlichkeit als Verteidiger schützend vor den ehe
maligen Leiter des wirtschaftswissenschaftlichen Insti
tutes des DGB, Dr. Dr. Viktor A g a r t z, stellte, wurde 
das Gericht zu einem freisprechenden Urteil ge
zwungen.

Es war deshalb kein Wunder, daß die Bonner Hexen
jäger schon früh nach Wegen suchten, besonders un
bequeme Verteidiger in ihrer durch die westdeutschen 
Gesetze garantierten anwaltlichen Tätigkeit zu behin
dern und sie in einigen Fällen sogar von der Ver
teidigung ganz auszuschließen. So ist es in Wirklich
keit mit dem so viel gepriesenen „Prinzip der freien 
Advokatur“ im „freien Westen“ bestellt.

Für die Einstellung höchster Richter der Bundes
republik zum Recht auf Verteidigung ist es bezeich
nend, daß sich der Präsident des Bundesgerichtshofs 
in einem Gutachten vom Sommer 1951 gegen die Schaf
fung eines zweiten Rechtszuges in Hoch- und Landes
verratssachen gegen erstinstanzliche Urteile des BGH 
mit der Begründung wandte, „weil die Verteidigung, 
die meist von den beteiligten umstürzlerischen Be
wegungen gestellt wird, jede verfahrensrechtliche 
Möglichkeit auf das äußerste ausnutzt und am laufen
den Band eine Unzahl verfahrensrechtlicher Gerichts
entscheidungen erzwingt ... In vorrevolutionären 
oder revolutionären Zeiten könnte die Revisions
instanz durch die Masse des anfallenden Stoffes prak
tisch lahmgelegt werden“1.

Diese gutachtliche Äußerung enthält zwei Schluß
folgerungen: 1. Die Verteidiger sind Handlanger „um- 
stürzlerischer Bewegungen“. 2. Sie sind eine Gefahr 
für die Rechtspflege, weil sie durch Ausnutzung der 
bestehenden Gesetze die Funktion der Strafjustiz 
lahmlegen könnten. — Diese Stellungnahme wurde 
schon lange vor der Einleitung politischer Verfahren 
abgegeben.

In .den Verfahren wegen angeblicher Staatsgefähr
dung spielen die Beweisanträge der Verteidiger eine 
besonders große Rolle. Der 3. (6.) Strafsenat des Bun
desgerichtshofs und verschiedene Sonderstrafkam
mern waren dazu übergegangen, Beweisanträge der 
Verteidiger, die sachlich begründet, jedoch für die 
Bundesregierung politisch unangenehm waren, kurzer-

1 Denkschrift des Bundesministers der Justiz vom 30. Okto
ber 1951 zur Entschließung des Bundestages vom 11. Juli 1951 
über die Zuziehung von Schöffen oder Geschworenen und die 
Schaffung eines zweiten Rechtszuges in Hoch- und Landes
verratssachen (AZ. 4000/1 - 27883/51), S. 6/7.
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